jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 7 OZG Verkaufsstellen bestimmter
Art

0ZG - Offnungszeitengesetz 2003

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

§7.
Abweichend von den Regelungen gemal? den 8§ 4 bis 6 durfen offen gehalten werden:

1. 1.Verkaufsstellen in Bahnhofen und Autobusbahnhdéfen, auf Flughafen und an Schiffslandeplatzen fur den
Verkauf von Lebensmitteln, Reiseandenken und notwendigem Reisebedarf (Reiselektlre, Schreibmaterialien,
Blumen, Reise- und Toiletteartikel, Filme und dergleichen) und Artikeln des Trafiksortiments nach Mal3gabe der
Verkehrszeiten; die dem Verkauf dieser Waren gewidmete Flache darf pro Verkaufsstelle 80 Quadratmeter nicht
Ubersteigen. Soweit es die Einkaufsbedurfnisse der Reisenden fur bestimmte Verkehrseinrichtungen erforderlich
machen, kann der Landeshauptmann durch Verordnung die zulassige Flache von Verkaufsstellen in einem
groReren Ausmal als 80 Quadratmeter festlegen. Als Verkaufsstelle im Sinne dieser Bestimmung ist eine
Verkaufsstelle nur dann anzusehen, wenn sie ausschlie3lich durch die betreffende Verkehrseinrichtung
zuganglich ist;

2. 2.Verkaufsstellen fur SuRwaren, Erfrischungen und sonstige genussfertige Lebensmittel sowie fir Waren, die
einen Bezug zur Veranstaltung oder zum Veranstaltungsort haben, in Theatern, Museen und musealen
Ausstellungen, Kinos, Konzerthausern, Kongressgebauden, Zirkussen und Sporthallen und auf Sportplatzen
wahrend der fur die Bedienung der Besucher erforderlichen Zeit;

3. 3.Zollfreiladen auf Flughafen sowie Grenzstationen von Kraftfahrerorganisationen an Grenzilibergangen nach
Mal3gabe der Verkehrszeiten;

4. 4Verkaufsstellen im Rahmen von Publikumsmessen (8 17 Abs. 4 und 6 des Arbeitsruhegesetzes) oder
messeahnlichen Veranstaltungen (8 17 Abs. 5 und 6 des Arbeitsruhegesetzes) an Samstagen wahrend der
Sommerzeit gemal dem Zeitzahlungsgesetz bis 19 Uhr;

5. 5.Antiquitdtenmessen an Samstagen bis 22 Uhr.

In Kraft seit 01.08.2003 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/oezg/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/oezg/paragraf/4
file:///

	§ 7 ÖZG Verkaufsstellen bestimmter Art
	ÖZG - Öffnungszeitengesetz 2003


